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Umbau Bahnübergang 
Bahn-km 14+334 B313 in Mägerkingen 

 
Erläuterungsbericht  

 
1. Aufgabenstellung & Ausgangssituation 
 
Der bestehende Bahnübergang (BÜ) „B 313“ in Mägerkingen bei Bahn-km 14+334 der Strecke 
Engstingen – Sigmaringen (9461) soll mit einer, dem Stand der Technik entsprechenden 
Bahnübergangssicherungsanlage (BÜSA) ausgestattet werden. Die neue BÜSA umfasst 
Lichtzeichen, Halbschranken und Fußgängerschranken sowie akustische Signalgeber und 
wird den heutigen Anforderungen an die Räumbarkeit des Kreuzungsbereichs gerecht. 
 
Auf der Nordseite des bestehenden BÜ verläuft entlang der Fahrbahn ein Fußweg. Südöstlich 
des Bahnübergangs befindet sich die Einmündung der Straße 'Neue Steige', die zu mehreren 
Wohngebäuden, einem Sportgelände sowie landwirtschaftlichen Flächen führt. (s. Abb.: 1). 
 

 
Abb.: 1 

Der bestehende BÜ (s. Abb.: 2) ist in Richtung Trochtelfinden-Gammertingen (s. Abb.: 3; 
Quadrant II) mit Andreaskreuzen, einer Blinklichtanlage und einer Halbschranke ausgestattet. 
Außerdem ist auf dem Fußweg vor und hinter dem BÜ ein Aufmerksamkeitsfeld mit 
Bodenindikatoren als Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte angebracht. Zusätzlich ist der 
Fußweg hinter dem BÜ (Quadrant I) mit Andreaskreuzen und einer Blinklichtanlage gesichert. 
In Fahrrichtung Gammertingen-Trochtelfingen (s. Abb.: 4; Quadrant IV) ist der BÜ ebenfalls 
mit einem Andreaskreuz mit Blinklichtanlage und einer Halbschranke ausgestattet. Die 
Einmündung der Straße "Neue Steige" (Quadrant III) ist mit einem Andreaskreuz und einer 
Blinklichtanlage versehen. 
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Abb.: 2 

 
Abb.: 3 
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Abb.: 4 

2. Erforderlichkeit des Vorhabens 
 
Die Stand heute verbaute Sicherungstechnik wird den Anforderungen an Wahrnehmbarkeit 
(Leuchtkraft der Blinklichtanlage, einfacher Schlagwecker, Schrankenanlage unvollständig) 
nicht mehr gerecht. Da die Bundestraße B 313 eine bedeutende überregionale Verbindung 
zwischen Gammertingen und Trochtelfingen darstellt und im Jahr 2019 die Fahrbahn und der 
Bahnübergang saniert wurden, ist eine Anpassung der Sicherungseinrichtungen an den 
heutigen Stand der Technik erforderlich. 
 

Darüber hinaus ist die Zufahrtssituation zum Grundstück Reutlinger Straße 13 (Flurstück 175) 
zu berücksichtigen. Wie bei den Verkehrsschauen in den Jahren 2015, 2017, 2019 und 2021 
(siehe Anlage 1) festgestellt wurde, besteht unter den derzeitigen Betriebsbedingungen des 
Bahnübergangs eine unsichere Situation hinsichtlich der Zu- und Abfahrt zu diesem 
Grundstück. 
Der Zugang erfolgte direkt auf den Bahnübergang, ohne dass eine entsprechende technische 
Sicherung vorhanden ist. 

Aus diesem Grund wurde im Rahmen der genannten Verkehrsschauen festgelegt, dass die 
Stadt Trochtelfingen den Grundstückseigentümer über diese Situation förmlich zu informieren 
hat. 

Im Juli 2020 fand darüber hinaus eine Ortsterminbesprechung mit Beteiligung der SWEG, des 
Polizeipräsidiums Reutlingen, der Gemeinde Engstingen sowie der Stadt Trochtelfingen statt 
(siehe Anlage 2). In diesem Termin wurden einerseits die Planungen zum Umbau der BÜSA 
vorgestellt und wesentliche Aspekte der Anlagegestaltung erörtert. Andererseits wurde die 
Zufahrtssituation zum genannten Grundstück eingehend erörtert. 

Da das betreffende Gebäude zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgebrochen war, wurde 
darauf hingewiesen, dass bei einer künftigen Neubebauung des Grundstücks die Zufahrt im 
westlichen Grundstücksbereich angeordnet werden sollte. 
Ferner wurde der Sicherheitsvorteil hervorgehoben, der sich ergeben würde, wenn diese 
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Zufahrt mit einem elektrischen betriebenen Tor ausgestattet würde, um die Haltezeiten auf 
der Fahrbahn möglichst zu reduzieren. 

 
3. Bauliche Beschreibung der Maßnahme 
 
Die Untersuchungen zur Räumbarkeit des Kreuzungsbereiches wurden sowohl für die 
Bundestraße B 313 (Quadrant II nach I und Quadrant IV nach II) durchgeführt, für die der 
Begegnungsfall mit dem Lastzug/Lastzug als Bemessungsfahrzeug unterstellt wurde, als auch 
für die Abbiegebeziehungen zur und von der Straße 'Neuen Steige' (Quadrant I nach III und 
Quadrant IV nach III), wobei hier der Begegnungsfall mit einem Traktor mit Anhänger als 
Bemessungsfahrzeug unterstellt wurde, angesetzt. 

Das Untersuchungsergebnis für die Straße "Neue Steige" zeigt, dass das Linksabbiegen von 
der B 313 (Fahrrichtung Trochtenfingen-Gammertingen) auf die Straße "Neue Steige" nur für 
Pkw möglich ist. Das Rechtsabbiegen von der Straße B313 (Richtung Gammertingen-
Trochtenfingen) auf die Straße "Neue Steige" ist uneingeschränkt möglich. Von der Straße 
„Neue Steige“ kann die B 313 nur in Richtung Gammertingen befahren werden. 

Die Abbiegebeziehung von Trochtefingen in Richtung Gammertingen in die Straße „Neue 
Steige“ wird daher durch das Verkehrszeichen VZ 209-30 in Verbindung mit dem 
Zusatzzeichen VZ 1049-13 für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, 
einschließlich ihrer Anhänger, Zugmaschinen, Kraftomnibusse und Pkw mit Anhänger 
ausgeschlossen. Hierdurch können aufwändige Fahrbahnverbreiterungen vermieden werden. 
Zudem wird das Rechtsabbiegen von der Straße „Neue Steige“ auf die B 313 in Richtung 
Gammertingen durch das Verkehrszeichen VZ 209-30 untersagt. 

Als Alternative für Verkehrsteilnehmer der Straße „Neue Steige“ in Richtung Trochtelfingen 
wird vorgeschlagen, auf der B 313 Richtung Gammertingen weiterzufahren, anschließend in 
die Straße „Am Buhl“ in nördlicher Richtung abzubiegen, nach etwa 200 m auf die 
Brunnenstraße in westlicher Richtung einzubiegen und dieser bis zur Landesstraße L 385 zu 
folgen. Dort ist die Weiterfahrt nach Süden bis zur B 313 möglich, wo nach Osten abgebogen 
werden kann, um die Fahrt in Richtung Trochtelfingen fortzusetzen (s. Abb. 5). 

 
Abb.: 5 
 
Für Fahrzeuge mit einer maximalen Fahrzeughöhe von 3,50 m besteht eine zweite alternative 
Route: Diese führt von der B 313 Richtung Gammertingen ca. 170 m bis zur Kirchstraße, dann 
nördlich ca. 140 m bis zur Linkstraße, anschließend rechts (westlich) bis zur B 313, wo eine 
Weiterfahrt nach Osten in Richtung Trochtelfingen möglich ist. 
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Zu beachten ist, dass sich auf der Linkstraße etwa 55 m vor der B 313 eine 
Eisenbahnüberführung (EÜ) mit einer maximal zulässigen Fahrzeughöhe von 3,50 m befindet 
(s. Abb. 6). 

 
Abb.: 6 
 
Der BÜ B 313 wird durch die nachfolgend beschriebenen technischen Einrichtungen der neu 
geplanten BÜSA gesichert: 
 

 Fahrtrichtung Trochtelfingen → Gammertingen: 

 Einrichtung einer Haltelinie, einer Halbschranke sowie Andreaskreuze mit 
Lichtzeichen und einer akustischen Warneinrichtung. 

 Aufstellung des Verkehrszeichens VZ 209-30 mit Zusatzzeichen VZ 1049-13. 

 Auf dem Fußweg hinter dem Bahnübergang werden ebenfalls eine Halbschranke, 
ein Lichtzeichen und ein Andreaskreuz installiert. 
In diesem Bereich wird ein Sicherheitszaun errichtet, der auf der Nordseite des 
Fußwegs in östlicher Richtung verläuft und anschließend parallel zu den 
Bahngleisen in einem Abstand von 3,0 m zur Gleisachse geführt wird: 

Dieser Zaun erfüllt eine wesentliche Sicherheitsfunktion: 

o Er verhindert, dass Fußgänger die Gleisanlage betreten oder die 
Halbschranke im Quadranten III umgehen können. 

o Zudem gewährleistet er den für den Bahnbetrieb erforderlichen 
Regellichtraum und verhindert, dass feste Gegenstände in den 
Gleisbereich eingebracht werden. 
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 Fahrtrichtung Gammertingen → Trochtelfingen: 

 Einrichtung einer Haltelinie, einer Halbschranke sowie von Andreaskreuzen mit 
zwei Lichtzeichen und einer akustischen Warneinrichtung. 

 Zufahrt aus der Straße „Neue Steige“: 

 Einrichtung einer Haltelinie, einer Halbschranke sowie von Andreaskreuzen mit 
zwei Lichtzeichen. 

Im Hinblick auf die Lärmemissionen der vorgesehen akustischen Warneinrichtungen, die als 
Bestandteil der Fußwegausrüstung zur Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger installiert 
werden sollen, gilt das „Programm zur barrierefreien Nutzung von Bahnanlagen, Fahrzeugen 
und Informationseinrichtungen“ der SWEG nach EBO §2 Absatz 3. Ziel ist es, die Nutzung der 
SWEG-Dienstleistungen im öffentlichen Schienenpersonenverkehr für die Kunden mit 
Mobilität Beeinträchtigungen zu erleichtern. Ein wesentliches Element zur Erreichung dieses 
Ziels ist die Umsetzung des sogenannten Zwei-Sinne-Prinzips. Dieses Prinzip ist ein 
zentraler Bestandteil der barrierefreien Gestaltung von Gebäuden, Einrichtungen und 
Informationssystemen. Nach diesem Prinzip müssen mindestens zwei der drei Sinne "Hören, 
Sehen und Tasten" angesprochen werden. Die Informationsaufnahme über zwei Sinne 
ermöglicht eine Nutzung der baulichen Anlagen, Einrichtungen und Produkte für eine große 
Anzahl von Personen. Auf dieser Grundlage und speziell in Bezug auf technisch gesicherte 
Bahnübergänge sieht das Programm vor, dass alle neuen oder umgebauten BÜSA mit 
einem akustischen Warnsignal ausgestattet werden, das nicht nur ein optisches, sondern 
auch ein akustisches Warnsignal gewährleistet. Bei den elektroakustischen Signalgebern wird 
das Warnsignal nach DIN EN ISO 7731 mit einem Mindest-Pegelabstand von 10 dB(A) zum 
Störpegel eingestellt. 
In diesem Zuge werden die am Bahnübergang Mägerkingen zu errichtenden Anlagen sowohl 
mit optischen als auch mit akustischen Signalen ausgestattet. Die Art der zu installierenden 
akustischen Warneinrichtungen ist vom EBA genehmigt und ihre Funktionsweise entspricht 
der DIN 32974:2000-02, DIN EN ISO 7731:2005-12 oder DIN 32981:2015-10. Zu den 
wichtigsten betrieblichen Funktionen gehören die folgenden: 

 
- Einstellbarer Schallpegel für Tag- und Nachtbetrieb mit unterschiedlichen 

Lautstärken. Der maximale Schallpegel kann z. B. auf 82 dB(A) in einem Abstand von 
2 m eingestellt werden. 

- Automatische Nachtabsenkung: Die Ein- und Ausschaltzeit kann direkt am Gerät 
eingestellt werden oder den Standardwerten am Gerät folgen (Ein-20 Uhr, Aus-7 Uhr). 

- Optionale Lautstärkeanpassung an die Umgebungsgeräusche: Dadurch erfolgt die 
automatische Anpassung zwischen Tag- und Nachtpegel in Abhängigkeit von der 
Umgebungslärmbelastung (z. B. an Wochentagen, Wochenenden, Feiertagen, 
während Volksfesten oder bei Baustellenbetrieb). 

- Flexible Pegelkonfiguration: Unabhängig von der Betriebsart (feste Pegel oder 
adaptive Steuerung) können zwei feste Ausgangspegel („leise“ und „laut“) sowie eine 
zusätzliche Umschaltschwelle definiert werden. 

Der Mindest- und Maximalschalldruckpegel können in den Grenzen von 40 dB(A) bis 80 dB(A) 
eingestellt werden, konfigurierbar in 5 Schritten. 
 
Die nächstgelegenen Wohngebäude befinden sich in einer Entfernung von etwa 25 bis 40 m 
zu den Signalgebern (s. Abb. 7). Das nächstgelegene Wohnhaus ist die Reutlinger Straße 11/1 
in ca. 26 m Entfernung. Das Gebäude Reutlinger Straße 13 wurde bereits abgerissen. Auf der 
Südseite der Reutlinger Straße befinden sich weitere Wohnhäuser an der Straße „Neue 
Steige“, die bei der Lärmbewertung berücksichtigt wurden. 
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 Stadt Trochtelfingen informiert den Anwohner 
 
 
Nr. 29: Mägerkingen / Feldweg, km 14+797 (Gemarkung Trochtelfingen) 
 
Bahnübergangsverkehrsschau 2015: 
Dieser Bahnübergang kann lediglich von Fußgängern benutzt werden. Es gibt keine Beanstandungen.  

 

 
 
An o.g. Bahnübergang gibt es keine Beanstandungen. 
 
 
Nr. 30: zw. Mägerkingen u. Mariaberg / Feldweg, km 15+453 (Gemarkung Trochtelfingen) 
 
Bahnübergangsverkehrsschau 2015: 
An o.g. Bahnübergang sind die Andreaskreuze ausgebleicht und sollten erneuert werden. Zusätzlich sollte der Belag überprüft 
werden und darauf geachtet werden, dass das Gras regelmäßig gemäht wird. 

 

     
 
Die Andreaskreuze wurden ersetzt und das Gras zurückgeschnitten. Darüber hinaus sicherte 
die Bahn zu, dass der Belag im Gleisbereich ausgebessert wird. 
 
 
gez. 
Heetel 
 
 
 
Mehrfertigung: 
Gemeinde Engstingen 
Stadtverwaltung Trochtelfingen 
Hohenzollerische Landesbahn 
Polizeipräsidium Reutlingen 
Kreis-Straßenbauamt 
Regierungspräsidium Tübingen - Referat 45 
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Foto aus 2017 

 
Der Bahnübergang konnte aufgrund von Baumaßnahmen auf der B 313 nicht kontrolliert 
werden.  
 
 
Nr. 29: Mägerkingen / Feldweg, km 14+797 (Gemarkung Trochtelfingen) 
 
Bahnübergangsverkehrsschau 2017: 
An o.g. Bahnübergang gibt es keine Beanstandungen. 
 

 
Foto aus 2017 
 

Der Bahnübergang konnte aufgrund von Baumaßnahmen auf der B 313 nicht kontrolliert 
werden.  
 
 
Nr. 30: zw. Mägerkingen u. Mariaberg / Feldweg, km 15+453 (Gemarkung Trochtelfingen) 
 
Bahnübergangsverkehrsschau 2017: 
Die Andreaskreuze wurden ersetzt und das Gras zurückgeschnitten. Darüber hinaus sicherte die Bahn zu, dass der Belag im 
Gleisbereich ausgebessert wird. 
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Typ Beschreibung Zuständig zu erledigen bis 

 

Es ist ersichtlich, dass sowohl im Gleisbereich des BÜ selbst als auch entlang 

der Eisenbahntrasse entlang der Fahrkurve der gesetzliche Regellichtraum 

nicht gewährleistet ist. Nach EBO §9 besteht der Regellichtraum „der Raum 

sich zusammen aus dem von der der jeweiligen Grenzlinie umschlossenen 

Raum und zusätzlichen Räumen für bauliche und betriebliche Zwecke“. Nach 

EBO § 9 Anlage 1 beträgt der Regellichtraum 2,5 Meter, gemessen von der 

Gleismitte.

 
Der bestehende Kabelschacht der Bahnübergangssicherungsanlage im 

Schotterbereich wird ebenfalls aktuell durch die unterstellte Fahrkurve 

befahren.  

T 3 
Darstellung der möglichen Fahrkurve unter Berücksichtigung der 
Profilfreiheit Bahn sowie einer komplexen technischen Erweiterung der 
BÜSA 

 - 

I 

Das beauftragte Planungsbüro hat unter Verwendung der 

Vermessungsergebnisse als Planungsgrundlage in Verbindung mit dem 

Bemessungsfahrzeug Traktor mit Anhänger folgende Fahrkurve ermittelt, die 

die Grenze des Regellichtraumes nicht überschreitet. 

 
 

SWEG - 
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Typ Beschreibung Zuständig zu erledigen bis 

Es ist ersichtlich, dass sowohl der freizuhaltende Gleisbereich als auch der 

Kabelschacht durch das Abrücken der Fahrkurve in Richtung Flst. 175 

gewährleistet wird.  

 

In Folge dessen muss die Fußgängerausrüstung der BÜSA (Schranke, 

Lichtzeichen, Andreaskreuz, Aufmerksamkeitsfeld, usw.) nach Westen hin 

verschoben werden, da die vormals geplante Lage der Ausrüstung innerhalb 

der möglichen Fahrkurve läge. 

 

 
Die SWEG beschreibt in diesem Zusammenhang die Auswirkungen auf die 

sog. Einschaltstreckenberechnung sowie die daraus folgenden längeren 

Schließzeiten der Bahnübergangsicherungsanlage (BÜSA), was in Anbetracht 

der Straße B313 zu unerwünscht längeren Schließzeiten der Bundesstraße 

führen würde. 

Des Weiteren ist (aktuell noch nicht Teil der Planungsunterlagen, da noch in 

der Konzeptionierung) eine abschließbare Schranke am Zufahrtsweg so zu 

errichten, welche im Bedarfsfall und nach Rücksprache mit dem 

Fahrdienstleiter Bahn (SWEG) geöffnet werden müsste, um das Flst. 339 zu 

erreichen. Die Schranke wird nach anerkanntem Stand der Technik sowie 

gültigen Regelwerken der BÜSA in diese integriert werden um den hohen 

Sicherheitsanforderungen an Bahnübergangssicherungsanlagen gerecht zu 

werden.  

Diese technische Lösung wird die Einschränkungen der Fläche des Flurstücks 

175 vergrößern und sollte mit den Eigentümern abgestimmt werden. 

Außerdem ist diese Lösung sehr aufwändig, insbesondere, wenn man die 

Nutzung dieser Zufahrt berücksichtigt (zweimal jährlich zum Mähen). 

 

R 

Die Teilnehmer sind sich aufgrund der dargestellten Komplexität der 

Planungen einig, dass eine nicht-technischen Lösung wie etwa ein möglicher 

Kauf des betroffenen Flst. 339 durch die SWEG oder eine Erschließung über 

die „neue Zufahrt“ des Flst. 175 per Grundstücksrückseite dringend zu 

bevorzugen wäre. Die Eigentümer der beiden Grundstücke haben bei der 

Besprechung vor Ort keiner dieser Alternativen zugestimmt. Dennoch ist es 

wichtig, erneut ein Moderationsgespräch zu führen. Dabei müssen die 

Auswirkungen der technischen Lösung und die Nichteinhaltung technischer 

Vorschriften der derzeitigen Nutzung dieses Bereichs geklärt werden. Ziel ist 

es, die beste Lösung für alle Beteiligten zu finden. 

Die SWEG weist darauf hin, dass ein Antrag auf Plangenehmigung beim RP 

Tübingen gestellt wurde. Sollten die hier diskutierten Belange nicht 

abschließend geklärt werden können, kann ein solches 

Plangenehmigungsverfahren nicht wie beantragt durchgeführt werden. Die 

SWEG müsste in diesem Falle den Antrag auf Planfeststellung stellen. 

SWEG 

 

SWEG, OV 
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Umbau Bahnübergang „B313“ in Mägerkingen  

 
Umwelterklärung des Vorhabenträgers zur Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG 

Diese Umwelterklärung ist jedem Antrag auf eine Genehmigung/ Planfeststellung nach § 18 AEG, 
§§ 1und 2 MBPlG oder Planänderung nach § 76 VwVfG beizulegen, sofern nicht ohnehin die 
Durchführung einer UVP beabsichtigt, der Neubau von Schienenwegen oder Magnetschwebebah-
nen geplant ist oder das Vorhaben zu den sogenannten Bagatellfällen gehört. Weitere Unterlagen 
zur Durchführung der Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG sind regelmäßig nicht erforderlich. 
 

 Diese Umwelterklärung muss nicht ausgefüllt werden, wenn sich das Projekt einem der fol-
genden Projekttypen zuordnen lässt und nicht mit der bauzeitlichen Inanspruchnahme un-
befestigter bzw. ungeschotterter Flächen verbunden ist: 

o Rückbau und Änderung von vorhandenen Oberleitungsanlagen (soweit zur Wah-
rung des Sicherheitsabstandes nicht zusätzliche Gehölze eingeschlagen werden 
müssen) 

o Bau und Änderung von Signalanlagen (gilt nicht für Strom- oder Sendemasten so-
wie die Errichtung von Gebäuden) 

o Anlagen der konventionellen Zugsicherung und -überwachung 
o Weichenheizungsanlagen 
o Verlegung von Leitungen und sonstige elektrotechnische Änderungen (soweit ohne 

Neuversiegelung über 50 qm, ohne Beseitigung von Gehölzen sowie ohne die dau-
erhafte Beseitigung von Vegetationsflächen) 

o technische Umrüstung von Bahnübergangssicherungen 
o Umbauten und Umrüstung an und in Gebäuden ohne wesentliche Änderung der 

Grundfläche und Höhe 
o Umbau und Ertüchtigung von Ingenieurbauwerken ohne wesentliche Änderung der 

Grundfläche und Höhe 
o Rückbau von Gleisanlagen einschließlich der Vegetationsbeseitigung im Gleis ( bei 

weitergehender Vegetationsbeseitigung ist die Umwelterklärung auszufüllen) 
o Umbau von Gleisanlagen einschließlich der Vegetationsbeseitigung im Gleis (soweit 

ohne weitergehende Vegetationsbeseitigung und zusätzliche Flächeninanspruch-
nahme) 

o Erhöhung und Ertüchtigung von Bahnsteigen ohne zusätzliche Flächeninanspruch-
nahme 

o Errichtung und Änderung von Anlagen auf dem bestehenden Bahnsteig 
o Erhöhung bestehender Masten bis 5 m 

 
 Die Umwelterklärung wird vom Projektleiter unterschrieben. 
 Zur Beantwortung der Fragen ist es unerheblich, ob das Vorhaben auf Betriebsgelände der 

Bahn durchgeführt wird bzw. welcher Abstand zur äußersten Gleisachse eingehalten wird. 
 Zur Beantwortung dieser Fragen sind keine detaillierten Untersuchungen erforderlich. Die 

Aussagen zum Vorhaben sollten auf Grund vorliegender Daten und der Einschätzung einer 
Fachkraft aus dem Umweltbereich vorgenommen werden. Eigene Untersuchungen oder 
Kartierungen sind in diesem Stadium nicht erforderlich. Allerdings wird auch für eine über-
schlägige fachliche Einschätzung ein Ortstermin oder Ortskenntnis des Bearbeiters (Vor-
habenträger) für notwendig gehalten. Prognoseunsicherheiten sind im Rahmen einer über-
schlägigen Vorprüfung unvermeidbar und werden hingenommen. Problemfälle sind in An-
lagen darzustellen. 

 Die Umwelterklärung ist unterteilt in Teil A: „Vorhabenbezogene Merkmale“ und Teil B: 
„Standortbezogene Merkmale“. Die Beantwortung der Fragen aus Teil A ist verpflichtend. 
Die Beantwortung der Fragen aus Teil B wird empfohlen, da das Regierungspräsidium an-
dernfalls die Auskünfte von dritten Stellen einholen muss, was regelmäßig mit einem erheb-
lichen Zeitaufwand verbunden sein dürfte. 

 Sofern nach dem Screening die UVP-Pflicht festgestellt wird, ist die UVP vollständig unter 
Berücksichtigung aller Umweltschutzgüter nach § 2 UVPG durchzuführen.  

 Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unterliegen dem Screening nicht. 
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Umwelterklärung des Vorhabenträgers zur Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG Seite 2 

 Vermeidungsmaßnahmen sind zu Gunsten des Vorhabenträger zu berücksichtigen, soweit 
ihre Durchführung zum Zeitpunkt der Einzelfallprüfung bereits angenommen werden kann. 
Dies kann bei allen Vermeidungsmaßnahmen unterstellt werden, die als Regel der Technik 
regelmäßig umzusetzen sind. 

 Die im nachfolgenden Fragebogen aufgeführten Werte stellen Orientierungswerte und als 
solche Empfehlungen dar. Die Entscheidung über die Durchführung einer UVP obliegt dem 
verfahrensführenden Mitarbeiter des Regierungspräsidiums. 

 
Sofern in der Spalte „Bearbeitungsempfehlungen für das Regierungspräsidium“ die Durchführung 
einer UVP empfohlen wird, kann der Vorhabenträger in einer zusätzlichen Unterlage ggf. begrün-
den, warum er die Durchführung einer UVP nicht für geboten hält. In diesem Fall entscheidet das 
Regierungspräsidium über die UVP-Pflicht. 
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Teil A: Vorhabenbezogene Angaben 

Nr.  Fragen  Bearbeitungsempfehlungen für 
das Regierungspräsidium 

1 Werden außerhalb der bereits versiegelten oder 
der mit Planumsschutzschicht unterbauten Berei-
che mehr als 10 ha dauerhaft neu versiegelt oder 
neu geschottert? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen. 

2 Werden außerhalb der bereits versiegelten oder 
der mit Planumsschutzschicht unterbauten Berei-
che mehr als 50 m2 dauerhaft neu versiegelt oder 
neu geschottert? 

 ja  

 nein 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich 
aus diesem Tatbestand nicht. 
Es wird die Erstellung eines 
LBP und die Beteiligung der 
Naturschutzbehörden empfoh-
len. 

3 Finden außerhalb der geschotterten oder der mit 
Planumsschutzschicht unterbauten Bereiche Bo-
denbewegungen im Umfang von mehr als 200 000 
m3 statt? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen. 

4 Finden außerhalb der geschotterten oder der mit 
Planumsschutzschicht unterbauten Bereiche Bo-
denbewegungen von mehr als 800 m3 statt? 

 ja  

 nein 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich 
aus diesem Tatbestand nicht. 
Es wird die Erstellung eines 
LBP und die Beteiligung der 
Naturschutzbehörden empfoh-
len. 

5 Wird im Zuge der Bauarbeiten eine Fläche von 
mehr als 100 m2 bauzeitlich als Zufahrt, Bauein-
richtungsfläche,Lager etc. in Anspruch genommen 
(nicht einbezogen werden bereits versiegelte, 
wassergebundene, geschotterte oder mit Pla-
numsschutzschicht unterbaute Flächen)? 

 ja  

 nein 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich 
aus diesem Tatbestand nicht. 
Es wird die Erstellung eines 
LBP und die Beteiligung der 
Naturschutzbehörden empfoh-
len. 

6 Führt das Vorhaben gegenüber dem jetzigen Be-
trieb möglicherweise zu einer Erhöhung des 
Schadstoffeintrags, welche die Vorsorgewerte 
nach Anhang 2 zur Bundesbodenschutzverord-
nung überschreitet? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 

7 Sind mit dem Vorhaben baubedingt Sprengungen 
bzw. bau- oder betriebsbedingt erhebliche Er-
schütterungen verbunden? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 

8  Werden durch das Vorhaben die Grenzwerte für 
Elektrosmog überschritten und ist der fragliche 
Bereich allgemein zugänglich bzw. Privatgelände 
außerhalb des Betriebsgeländes? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 

9 Fallen beim Vorhaben betriebsbedingt regelmäßig 
Abfälle im Sinne des § 3 Abs 1 KrW-/AbfG an? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen, sofern der Vorha-
benträger nicht gesondert be-
gründet, dass erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die 
Umwelt nicht zu erwarten sind. 
Die Begründung muss Aussa-
gen zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung der Abfälle enthal-
ten. 

10 Erhöht sich durch die Änderung der Betriebsanla-
ge die Unfallgefahr? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 
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Teil B: Standortbezogene Angaben 

11 Findet das Vorhaben in FFH-Gebieten oder Vo-
gelschutzgebieten statt und könnte das Vorhaben 
dem Schutzzweck oder den Erhaltungszielen wi-
dersprechen bzw. können von dem, außerhalb der 
Schutzgebiete liegenden Vorhaben Beeinträchti-
gungen auftreten, die dem Schutzzweck wider-
sprechen 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen. 

12 Findet das Vorhaben in  

 Nationalparken,  

 Naturschutzgebieten,  

 Biotopen nach § 30 BNatSchG  

 Kernzonen von Biosphärenreservaten  

 Wasserschutzgebieten (Zone 1 und 2a)  

statt und kann das Vorhaben dem Schutzzweck 
bzw. der Schutzverordnung zuwiderlaufen? 

 ja  

 nein 

Die Durchführung einer UVP 
wird empfohlen. 

13 Findet das Vorhaben in 

 Bodenschutzgebieten,  

 Wasserschutzgebieten (Zone 2b und 3)  

 Heilquellenschutzgebieten,  

 Schutzgebieten nach dem Bundeswaldgesetz 
bzw.  

 Landschaftsschutzgebieten und Biosphären-
reservaten (außerhalb der Kernzonen)  

statt und kann das Vorhaben dem Schutzzweck 
bzw. der Schutzverordnung zuwiderlaufen? 

 ja  

 nein 

In Absprache mit der zustän-
digen Behörde kann auf die 
Durchführung einer UVP ver-
zichtet werden. Bei Vorhaben 
in Landschaftsschutzgebieten 
und den Biosphärenreservaten 
außerhalb der Kernzonen 
kann ein landschaftspflegeri-
scher Begleitplan ausreichend 
sein. Zuvor ist mit der zustän-
digen Behörde abzuklären, ob 
besondere einzelfallbezogene 
Gründe für die Durchführung 
einer UVP sprechen.  

14 Können durch das Vorhaben Naturdenkmale, ge-
schützte Landschaftsbestandteile sowie in Denk-
mallisten verzeichnete Denkmale, Bodendenkma-
le, Denkmalensembles in Anspruch genommen 
werden oder können diese unmittelbar beeinträch-
tigt werden?  

 ja  

 nein 

Die Notwendigkeit einer UVP 
ist mit den zuständigen Behör-
den abzustimmen 

15 Können Wert- oder Funktionselemente mit beson-
derer Bedeutung nach Anlage V des Umweltleitfa-
dens des EBA in ihrer Funktion erheblich beein-
trächtigt werden? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 

16 Werden durch das Vorhaben Altablagerungen/ 
Altlasten/ Deponien mobilisiert oder verändert? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 

17 Wird außerhalb von Wasserschutzgebieten oder 
Heilquellenschutzgebieten das Grundwasser offen 
gelegt, Grundwasser bauzeitlich oder dauerhaft 
abgepumpt bzw. werden Stoffe in das Grundwas-
ser eingeleitet, Barrieren in das Grundwasser ein-
gebracht, oder Grundwasserbrunnen errichtet?  

 ja  

 nein 

 Erforderlichkeit einer UVP 
ist mit den Wasserbehörden 
abzuklären  

 Erforderlichkeit eines LBP 
ist mit den Naturschutzbeh. 
abzuklären 

18 Werden innerhalb eines Überschwemmungs-
gebietes Flächen versiegelt, Abflusshindernisse 
errichtet oder der Retentionsraum vermindert bzw. 
werden Fließgewässer verrohrt oder ausgebaut? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 
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19 Ist das Vorhaben über einen Radius von 500 m 
hinaus im Außenbereich sichtbar und kann es bei 
überschlägiger Betrachtung über diesen Radius 
hinaus eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes auslösen? (Die bloße Sichtbar-
keit über diesen Radius hinaus ist nicht ausrei-
chend. Tatsächlich muss das Vorhaben auch von 
einer Entfernung über 500m als erhebliche nach-
teilige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in 
Erscheinung treten. Bei Änderungen ist nur die 
landschaftsästhetische Wirksamkeit der geänder-
ten Bestandteile relevant.) 

 ja  

 nein 

Die Notwendigkeit einer UVP 
ist mit den Naturschutzbehör-
den abzuklären. 

20 Ist das Vorhaben über das Betriebsgelände der 
Bahn hinaus sichtbar und kann das Landschafts-
bild nach überschlägiger Betrachtung im Außen-
bereich erheblich beeinträchtigt werden? Bei be-
stehenden Anlagen: Kann die Veränderung der 
Anlage bei überschlägiger Betrachtung eine er-
hebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
im Außenbereich auslösen?  

 ja  

 nein 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich 
aus diesem Tatbestand nicht. 
Es wird die Erstellung eines 
LBP und die Beteiligung der 
Naturschutzbehörden empfoh-
len. 

21 Werden einheimische und standortgerechte Ge-
hölze im Umfang von mehr als 1 ha beseitigt 
(auch baubedingt)? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 

22 Werden durch das Vorhaben bauzeitlich oder 
dauerhaft einheimische und standortgerechte Ge-
hölze (zu berücksichtigen sind auch regelmäßige 
Freischnittmaßnahmen, die durch das Vorhaben 
erstmals notwendig werden) beseitigt oder zu-
rückgeschnitten? 

 ja  

 nein 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich 
aus diesem Tatbestand nicht. 
Es wird die Erstellung eines 
LBP und die Beteiligung der 
Naturschutzbehörden empfoh-
len. Weiter  

23 Wird sonstige einheimische Vegetation außerhalb 
des Gleisbereiches und der geschotterten Berei-
che im Umfang von mehr als 1 ha beseitigt (nicht 
berücksichtigt werden Nutzpflanzen, Instandhal-
tungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Verkehrssicherheit)? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen 

24 Wird sonstige einheimische Vegetation außerhalb 
des Gleisbereiches und der geschotterten Berei-
che im Umfang von mehr als 100 m2 beseitigt 
(nicht berücksichtigt werden Nutzpflanzen, In-
standhaltungsmaßnahmen und Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit)?  

 ja  

 nein 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich 
aus diesem Tatbestand nicht. 
Es wird die Erstellung eines 
LBP und die Beteiligung der 
Naturschutzbehörden empfoh-
len. 

25 Bildet das Vorhaben ein neues Anflughindernis für 
Vögel oder wird durch das Vorhaben ein beste-
hendes Anflughindernis vergrößert (Es sind nur 
solche Anlagen als Anflughindernis zu betrachten, 
die zu Anflügen von Vögeln mit tödlichem Aus-
gang führen können. Dies sind vor allem zusätzli-
che Leitungen auf bestehendem Gestänge, Bau 
einer Leitung entlang einer bestehenden Leitung, 
mglw. transparente Lärmschutzwände etc. Norma-
le Hochbauten stellen i.d.R. kein Anflughindernis 
dar) 

 ja  

 nein 

 Erarbeitung eines LBP er-
forderlich  

 Notwendigkeit einer UVP ist 
von der Existenz wertvoller 
Vogelbestände abhängig 
und ist mit den Natur-
schutzbehörden abzuklären 

26 Kann mit dem Vorhaben die Erhöhung der be-
triebsbedingten Verkehrslärms in Wohn- und 
Mischgebieten verbunden sein, die die Werte der 
16. BImSchV überschreiten? 

 ja  

 nein 

Durchführung einer UVP wird 
empfohlen  

27 Werden durch das Vorhaben oder durch das Ver-
fahren mit erfasste Folgemaßnahmen sonstige 

 ja  Durchführung einer UVP wird 
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Größenwerte nach Anlage 1 zum UVPG über-
schritten (z.B. Treibstofflager etc., Rohrleitungen)? 

 nein empfohlen 

28 Liegen dem Vorhabenträger sonstige Erkenntnis-
se vor, die für die Erstellung einer UVP sprechen? 
Darstellung hierzu bitte auf einem gesonderten 
Blatt 

 ja  

 nein 

 

Sofern die Fragen 1-28 mit „nein“ beantwortet wurden, wird nach überschlägiger Prüfung die Durch-
führung einer UVP nicht empfohlen, sofern dies nicht von Fachbehörden unter Angabe plausibler, 
einzelfallspezifischer Gründe gefordert wird und soweit nicht im Verfahren neue Gesichtspunkte auf-
treten, die eine UVP erforderlich machen. 

Der Vorhabenträger kann auf eigenen Wunsch in zusätzlichen Ausarbeitungen begründen, dass er 
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht für geboten hält, obwohl die Bearbei-
tungshinweise in der Umwelterklärung die Durchführung einer UVP nahe legen würden.  

 Wurde zur Beantwortung der Fragen ein Ortstermin durch den Projektleiter durch-
geführt und hat dieser Bearbeiter Ortskenntnisse?  

 ja  

 nein 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift des Planerstellers 

Tübingen, den 29. September 2023 

 

 

 

 


